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Landeshauptstadt Magdeburg 
Änderungsantrag 
 

 
Zum Verhandlungsgegenstand 

 
Datum 

DS0402/13/1  öffentlich DS0402/13 04.11.2013
 
Absender  
 
Finanz- und Grundstücksausschuss 
      
 
Gremium 
 

Sitzungstermin 

Stadtrat 07.11.2013 
 
Kurztitel  
 
Fortsetzung Kaiser- Otto-Fest (Beschluss-Nr. 1231-45(V)12) 
 
 
Der Finanz- und Grundstücksausschuss empfiehlt den Beschlussvorschlag der 
Drucksache DS0402/13 wie folgt zu ändern: 
 
Beschlussvorschlag „alt“: 
 
Fortsetzung Kaiser- Otto-Fest (Beschluss-Nr. 1231-45(V)12) 
 
1. Der Stadtrat beschließt die jährliche Fortsetzung des Kaiser-Otto-Festes unter 

finanzieller Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg, um sich mit diesem 
historischen Fest als einen Höhepunkt im Veranstaltungsjahr der Ottostadt touristisch 
und marketingstrategisch überregional weiter zu etablieren. 

2. Die dafür erforderlichen Kosten werden als Zuwendung im Rahmen einer 
Anteilsfinanzierung in Höhe von 119.000 Euro p. a. im Haushalt bereitgestellt. 

3. Die Mittel sind ab 2014 jährlich im Budget des Dezernates IV zusätzlich einzustellen. 

4. Über den vom Veranstalter zu stellenden Förderantrag entscheidet der Kulturausschuss 
im Rahmen der Fördermittelvergabe unter Berücksichtigung der Entwicklung des Kaiser-
Otto-Festes im Hinblick auf eine erfolgreiche Durchführung, Sponsorenbeteiligung, 
Besucherzahlen und dem damit verbundenen Kosten- und Finanzierungsplan. 

 
Beschlussvorschlag „neu“: 
 
Fortsetzung Kaiser- Otto-Fest (Beschluss-Nr. 1231-45(V)12) 
 

1. Der Stadtrat beschließt die jährliche Fortsetzung des Kaiser-Otto-Festes unter 
finanzieller Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg, um sich mit diesem 
historischen Fest als einen Höhepunkt im Veranstaltungsjahr der Ottostadt touristisch 
und marketingstrategisch überregional weiter zu etablieren. 

2. Die dafür erforderlichen Kosten werden als Zuwendung im Rahmen einer 
Anteilsfinanzierung in Höhe von 119.000 Euro p. a. im Haushalt bereitgestellt. 

3. Die Mittel sind ab 2014 jährlich im Budget des Dezernates IV zusätzlich einzustellen. 
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4. Über den vom Veranstalter zu stellenden Förderantrag entscheidet der 
Kulturausschuss und Finanz- und Grundstücksausschuss im Rahmen der 
Fördermittelvergabe unter Berücksichtigung der Entwicklung des Kaiser-Otto-Festes 
im Hinblick auf eine erfolgreiche Durchführung, Sponsorenbeteiligung, 
Besucherzahlen und dem damit verbundenen Kosten- und Finanzierungsplan. 

5. Die Abrechnung soll jährlich dem Kulturausschuss und dem Finanz- und 
Grundstücksausschuss vorgelegt werden. 

 
 
Der Finanz- und Grundstücksausschuss bestätigt den geänderten 
Beschlussvorschlag mit   4 – 0 – 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez.  Reinhard Stern 
Vorsitzender 
 




